
In der Senatssitzung am 14. November 2023 beschlossene Fassung 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
14.11.2023 

L 10 

Tischvorlage für die Sitzung des Senats am 14.11.2023 

Neuregelung für Energieeffizienz-Standards für Neubauten auch in Bremen? 

Anfrage für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) 

A. Problem 

Die Fraktion der CDU hat für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) 
Stadtbürgerschaft oder folgende Anfrage an den Senat gestellt: 
 
Wir fragen den Senat: 

1) Wie steht der Senat dazu, den Standard EH 40 als Regelanforderung für den Neubau 
von Wohngebäuden und gemischt genutzten Gebäuden in Bremen zumindest befristet 
auszusetzen und die Anforderungen in diesem Bereich an die Bundesvorgaben 
anzugleichen – angesichts der Beschlüsse auf dem Wohnungsbaugipfel vom 25. 
September 2023, der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes sowie der massiven Krise 
der Baubranche? 
 

2) Plant der Senat in diesem Zusammenhang und angesichts der Krise in der 
Baubranche, den sogenannten „Bremer Standard“ bereits früher als im Bremer 
Koalitionsvertrag vorgesehen zu novellieren, um den Klimaschutz und bezahlbaren, 
sozialen Wohnbau besser miteinander zu vereinbaren?  
 

3) Wenn ja, wann gedenkt der Senat, den Standard EH 55 als Regelanforderung für den 
Neubau von Wohngebäuden und gemischt genutzten Gebäuden in Bremen 
festzulegen und den Bremer Standard für eine bessere Vereinbarkeit von Klimaschutz 
und bezahlbarem, sozialem Wohnbau zu überarbeiten, wenn nein, aus welchen 
Gründen will der Senat zögern? 

B. Lösung 

Auf die vorgenannte Anfrage wird dem Senat folgende Antwort vorgeschlagen: 
Zu Frage 1 und 2: 
Zur Erreichung der Ziele der Klimaschutzstrategie hat der Senat u.a. für den Wohnungsneubau 
in Bremen den Energieeffizienzhausstandard 40 (EH40) festgelegt. Der Senat prüft, 
insbesondere unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz 
(MPK) zum Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen 
Bund und Ländern, wie der Neubau von Wohngebäuden erleichtert und weiterhin bezahlbarer 
Wohnraum in ausreichendem und benötigtem Maße geschaffen werden kann. Die 
energetischen Standards sind dabei ein Teilaspekt. Diese spielen bei der Frage von 
bezahlbarem Wohnen einerseits durch eine Steigerung der Baukosten und andererseits durch 
die langfristige Entlastung der Bewohner*innen von hohen Energiekosten eine nicht 
unwichtige Rolle.  



Der Senat wird unter der Maßgabe, dass die Ziele der Bremer Klimaschutzstrategie insgesamt 
eingehalten werden und mit Blick auf die aktuelle Krise in der Baubranche, eine frühzeitige 
Evaluation und ggf. Novellierung des „Bremer Standards für klimaverträgliche wohnbaulich 
und gemischt genutzte Quartiere in der Stadtgemeinde Bremen“ prüfen und dabei dem 
gleichwertigen Ziel der Schaffung von Wohnraum und dessen Bezahlbarkeit Rechnung tragen. 
Hier ist auch zu betrachten, inwieweit zukünftig, auch unter Bewertung Hamburger 
Erfahrungen, ein am Quartier orientierter Ansatz hierzu beitragen kann. 

Der „Bremer Standard“ dient der Verwaltung als Orientierung bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen (Bebauungsplan und Flächennutzungsplan) und dem Abschluss von Verträgen. 
Unmittelbare Wirkung für Externe entsteht dann, wenn Elemente des „Bremer Standards“ in 
die Bauleitplanung eingeflossen und damit verbindliches kommunales Recht geworden sind. 

Zu Frage 3: 
Nach Vorliegen der Ergebnisse einer Evaluation wird der Senat über ggfs. notwendige 
Maßnahmen und Anpassungen beraten. 

C. Alternativen

Werden nicht vorgeschlagen. 

D. Finanzielle/ Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Genderprüfung

Die Beantwortung der Anfrage hat keine finanziellen, personalwirtschaftlichen oder 
genderrelevanten Auswirkungen. 

E. Beteiligung / Abstimmung

Die Abstimmung mit der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft ist eingeleitet. 

F. Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Geeignet nach Beschlussfassung im Senat. Einer Veröffentlichung über das zentrale 
elektronische Informationsregister steht nichts entgegen. 

G. Beschluss

Der Senat stimmt entsprechend der Vorlage der Senatorin für Bau, Mobilität und 
Stadtentwicklung vom 14.11.2023 einer mündlichen Antwort auf die Anfrage der Fraktion der 
CDU in der Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) zu. 
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